






BEGRÜNDUNG ^ __^ IN KRAFT GETRETENE PLANFASSUNG
pLum. Bebau, ungs.P1an. FAHRENKAMP SÜD, l. teilweise Änderunc
Gemeinde Wasbüttel, Landkrei s'G'ifhorn "^" ' "c ' ^c n"uer'urlg'

1. 0 ALLGEMEINES
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l l ENTWICKLUNG DES PLANS/RECHTSLAGE
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1. 3 PLANINHALT/BEGRÜNDUNG
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der-strdße_FAHRENKAMP. nach sliden durchgeführt, um die Fußwe-
?eve!'b.Ind^n? ^nnerha1b des gesamten BaLigebietes"2u"gewäh'r'-"
leisten. ^Die^Festsetzungen des Fußweges"werden'mK Gründen
er^ Erschl ießung ebenso'besonders begnjndet~wie"'m1t'"Ge-"

sichtspunkten der Sicherheit des Verkehrs
FIach.en_für.. ruhenden. verkehr werden 1m"Zuge der Ausbaumaß-
nahmen als öffentliche Parkplätze in den offentl ichen"Ver:-
kehrsanjagen^ausgebaut. Sie'werden im-Verhä1tm:s'Wohneinhei-
ten.. ztj. parkp1ätze. wle.. 2. .' 1 "achgewiesen. Pn:vate"Ste1'1'D'1l at-

^e,. werden,. a1s_. stenf1ächen oder Garagen auf den'pr^vateFi
.

undstücken im Nege der Baugenehmlgungsverfahr-en'nachzuwei-

Landes fle e

Bei dem Baugebiet
Wohnbaugebiet, das
bestimmt. Der Bere
durch die wirksame

setzt. Das Baugebi
festgesetzt. Bei d
Grundstücksflächen
Die nicht überbdub
ten gestaltet. Dar
Erschließungsmaßna

FAHRENKAMP-SOD handelt es sich um ein
die Siedlungserweiterung von Wasbüttel

i^h der l. teilweisen Änderung ist bereits
Planfassung als Wohnbaugebiet festge-

et ist als lockeres Einfamllienhausgebiet
lesem bestimmen die nicht überbaubaren
wesentlich das Orts- und Landschaftsbild.

aren Flächen werden als Zier- und Nutzgär-
über hinaus wird die Gemeinde 1m Zuge der
hmen Straßenbäume pflanzen.

1. 4 ERGÄNZENDE GRÜNDE FÜR DIE PLANENTSCHEIDUNG

Zum Planverfahren^gem. § 3 (2) BauGB sind Ste11unqnahmen
^on Trägern öffentlicher Belange eingegangen, 

' 

d1e3 fu-r"id'1e
P1anentsche1dung_eine Abwägung "gern. § 2'(lI"i'n"Verb1'i
mit § l (5) und § l (6) BauGB"erforder1ich'machten"

.

Rat der Geme1nde, wasbütte1 hat diese SteT'l'ungnahmen
gepruft^und 1m einzelnen dazu Beschluß gefaßt. ''Das'E'rqebm s
der^Abwägung ist wie folgt 1n die Begründung"zum"Beba^unqs^
p1an e1ngeflossen :

LK G if hörn
30. 11 87

Gegen den o. a. B-P1an-Entwurf habe ich als Trä<
öffentlicher Belange gern §3 (2) 1. V. m. § 4'(I)

Ich bitte jedoch um Berück-
Anregungen:

Festsetzung Nr. l sind die
zu streichen.

BauGB keine Bedenken

sichtigung folgender

l. In der textlichen
Worte "im Mittel"

2- 1m §,, 6 der ÖBV - Ordnungswidr igkeiten - sind
die Worte "oder fahrlässig" zu"streichen'und
die Bußgeldhöhe von 50. 000, -- DM in 10. 000.'"
DM zu ändern. --. -"",

Hinsichtlich der Verfahrensvermerke verweise ich
^ufndie. von der, BezT'ks''eg1erung mit Verfügung'vom
04. 09. 87 empfohlenen Texte.

Beschluß:

Die Anregungen des Landkreises werden be-
achtet.
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Lande'Iektn'zi-

tat Wolfsburg
03. 11. 87

Nds. Landesamt
f. Bodenforsch

09. 11. 87

Fernmeldeamt
Uelzen

19. 11. 87

Be ründun :

Zu l: Die redaktionelle Anregung des
Landkreises dient der Verdeutli-

chung der Planungsabsicht, die minimale
Grundstücksbrei" te wird damit eindeutig
festgesetzt.

Zu 2: Die örtliche Bauvorschnft über Ge-

staltung wurde aus der Urfassung
des B-Planes übernommen. Nach der z. Zt.
wirksamen Fassung der NBauO vom 06. 06. 86
wird der § 6 der ÖBV dem geltenden Recht
angepaßt.

Wir haben die o. a. B-P1an-Unterlagen geprüft.
Auf der beiliegenden Kopie ist unsere vorhandene
Netzstation "blau" eingezeichnet.
Bitte veranlassen sie die entsprechende Ergänzung
1n ihrem Planentwurf.

Bei Berücksichtigung der vorgenannten Belange be-
stehen keine Bedenken gegen den Bebauungsplan.

Beschluß:

Die Netzstation der Landelektnz1täts-

GmbH wird im Plan ergänzt.

Be ründun :

Die Netzstati'on der Landelektrizitäts-
GmbH ist bereits vorhanden. Es handelt
sich dabei um eine Maststation. Die Er-

gänzung der Station im Bebauungsplan
dient der Darstellung des Bestandes.

keine Bedenken
Unsere Stellungnahme ersetzt keine Baugrundunter'-
suchungen nach DIN 1054.

Baugrunduntersuchungen werden ggf. vor
Realisierung von Bauvorhaben durchge-
führt.

In dem Bereich des o. g. B-Planes s-ind Fer-nmelde-
kabel in öffentlichen Wegen vorhanden. Eine umfas-
sende Stellungnahme, die auch die Belange des
Fernmeldeamtes Uelzen beinhaltet, wird die Ober-
postdirektion Hannover/Braunschweig abgeben.

Beschluß:

Die Plandarstel1 ungen werden beibehalten.

Be ründun :

Die Deutsche Bundespost hat mit Schreiben
vom 26. 11. 1987 keine Bedenken geäußert
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2. 0 BODENORDNENDE ODER SONSTIGE MASSNAHMEN, FÜR DIE DER BEBAU-
UNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET

2. 1 DIE SICHERUNG DES ALLGEMEINEN VORKAUFSRECHTS

für Grundstücke, die als öffentliche Verkehrs- und Wegeflä
chen vorgesehen sind, ist vorgesehen.
Im übrigen wird das allgemeine Vorkaufsrecht durch das Bau
gesetzbuch geregelt (§ 24 BauGB).

2. 2 DIE SICHERUNG DES BESONDEREN VORKAUFSRECHTS

durch Satzung (§ 25 BauGB) ist nicht beabsichtigt.

2 3 HERSTELLEN ÖFFENTLICHER STRASSEN UND WEGE

Die Gemeinde Wasbüttel wird die 1m Plan festgesetzten öf-
fentlichen Straßenverkehrs- und Wegeflächen ausbauen.

2. 4 BESONDERE MASSNAHMEN ZUR ORDNUNG DES GRUND UND BODENS

- Umlegung *)

- Grenzregelung *

- Enteignung *)

*) Diese MatS'nahmen kommen 1n Betracht, wenn eine vertragliche
Regelung nicht zu erreichen ist.
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3. 0 DER GEMEINDE VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDE KOSTEN

3. 1 ZUSAMMENFASSENDE
MASSNAHMEN

DARSTELLUNG DER KOSTENVERURSACHENDEN

3. 1. 1 Grunderwerb für Verkehrsflächen
Die Gemeinde wird die erforderlichen
flächen erwerben.

öffentlichen Verkehrs-

3. 1. 2 Die Gemeinde

ßungsanlagen
Nasbüttel wird
vornehmen.

die Herstellung der Erschlie-

3. 2 KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN

Der Gemeinde entstehen durch diese Planänderung gegenüber-
der bisher wirksamen Planfassung geringe Mehrkosten durch
die Anlage des Fußweges in Verlängerung der Straße FAHREN-
KAMP. Die Kosten werden nach den geltenden Satzungen der Ge
meinde Wasbüttel auf die Anlieger umgelegt.

4. 0 MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG DES BEBAUUNGSPLANS

Zur" Verwirklichung des vorliegenden Beba
genüber der bisher wirksamen Planfassung
forderlichen Voraussetzungen für die Anl
Fußweges zu beachten. Die Gemeinde wird
werben und ihn herstellen.
Die Entwässerung wird 1m Straßenraum in
nal eingeführt.
Die Abwässer werden -in die Kläranlage de
eingelei tet.
Durch die Aufstellung des B-Plans sind z
Maßnahmen zu erkennen. Sofern bei der Re
bauungsplans soziale Maßnahmen erforderl
die Gemeinde Wasbüttel im Rahmen in der

z1aiverpfl1chtung diese regeln. Von der
lung sozialer Maßnahmen wird z. Z. abges
für z. Z. nicht erkennbar sind.

uungsplans sind ge-
lediglich die er-

age des zusätzli chen
hier den Fußweg er-

den vorhandenen Ka-

r Gemeinde Wasbüttel
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ihr zustehenden So-
besonderen Darstel-
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KOSTENBERECHNUNG IM EINZELNEN

BAUGEBIET: FAHRENKAMP-SÜD, l. teilweise Änderung

Der Gemeinde voraussichtlich entstehende Kosten:

Umfang des Erschl i'eßungsaufwandes (§ 128 BauGB in
Verbindung mit § 24 BauGB) für:

l. den Erwerb und die Freilegung der Flächen
für die Erschließungsanlagen ........... rd. DM 2 000, --

2. die erstmalige Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen einschl. Einn'chtungen für
ihre Entwässerung und Beleuchtung ....... rd. DM 30. 000, --

Gesamtkosten ............................ . rd. DM 32. 000, --

3. Kostenvertei1 ung aufgrund der Satzung
über- Er-schl 1 eßungsbei träge

Gesamtkosten ......... .... .. .. ....... rd. DM 32. 000, --

Abgaben lt. Satzung .. .................. rd. DM 28. 800, --

Anteil der Gemeinde ................... .... rd. DM 3. 200, --

4. Weitere Erschließungskosten über Gebühren-
haushalt:

Elt-Le1tungen, Wasserversorgung, Kanal-
kosten, Abwasser ........ ... .. ... .... rd. DM 5. 000, --
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Diese Begründung hat gem. § 3 (2) BBauG in der Zeit

vom . 1/<-..1?,1?8.7. . . . bis .^.Q1..19.88. . . . öffentlich ausgelegen

Sie wurde in der Sitzung am .02. 03. 1988

durch den Rat der Gemeinde unter Berücksichtigung

der Stellungnahmen zu den Bauleitplanverfahren

beschlossen.

Wasbüttel, den . 26.09.1988

SIEGEL

5?z. LufJ'e

(BLirgermei ster)

sez.. frundf

(Gemeindedirektor)


